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Mbt. II. Nr. 12233. Cob lenz,  den 5. Aug. 1916.

Bekanntmachung.
Im Anschluß an die Bekanntmachungv. 15. 6. 16, Abt. II.

Nr. 8613, wird km Folgenden ein Verzeichnis 'derjenigen
österreichisch-ungarischen Dienststellen bekannt gegeben, Sie zum
Verschließen und Einsiegeln von Drucksachen und Schriften
berechtigt sind:

1. Für Reisen aus der Monarchie:
a) das AOK.. die AK., die MGG.
Bj das k. u. k. f. f. MsLv.> kgl. ung. LDM (die

einzelnen Abtgl.
ch die Militärkommandos und die Von diesen für die Prüfung

und Bestätigung von Telegrammen und Postsendungen be¬
stimmten Stationskommandvs,

d) das Kriegshafenlommando Pola,
e) die Festungskommandos.

2. Für Reisen in die Monarchie:
Die k. und k. diplomatischenBertretungsbchörden und

effektiven Konsulate. — Diese sind:
Die k. u. k. Botschaften in Berlin und Konstantinopel,

die k. u. k. Gesandschaften in Athen, Bern, Bukarest, Dres¬
den, Haag, Kopenhagen, München, Sofia , Stockholm und

Stuttgart , dann die k. u. k. Konsularämter in Berlin , Bremen,
Beslau , Dortmund, Hamburg, Köln nnd München.

Der Vertreter des k. u. k. KM. beim kgl. preuß. KM. in
Berlin.

Der Kommandant der Festung
Coblenz-vhrenbreilstein:

gez. : von Luckwald,
Generalleutnant.

J .-Nr. II. 8045. Diez,  den 5. Augusc 1916.
Betr . Einrichtung ländlicher Fortbildungsschulen

für das kommende Winterhalbjahr.
Diejenigen Herren Bürgermeister die mit der Erledigung

meiner Verfügung vom 18. Juli 1916, J .-Nr. 7390 II., Kreis¬
blatt Nr. 169, betr. Einrichtung ländlicher Fortbildungsschulen
für das kommende Winterhalbjahr im Rückstände sind, haben,
mir b est i m m t bis zum 15. August  1916 in der An¬
gelegenheit zu berichten.

Her Vorsitzende de» KreitzauHMnsses.

Anordnung, betreffend Reisebrotmalken.
Auf Grund der preußischen Ausführungsanweisung zur

Berordmlng über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl
usw. vom 27. Juli 1915 zu 8 59 Msatz 2 Zifsrr 3 g in
Verbindung mit 8 60 der Dundesratsverordnung über den
Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem Erntejahr
1916 vom 28. Juni 1916 (R -ichs-Gesehbl. 3 . 363) bzw.
der Bekanntmachung über Brotgetreide und Mehl aus der
Ernte 1916 (Reichs-Gesetzöl. 3 . 613) wird hiermit für
sämtliche preußischen Kcmmunalverbände folgende Anord¬
nung erlassen:

1.
Gemäß einer mit der Königlich Sächsischen Regierung

getroffenen Vereinbarung sind die Angehörigen von Kom-
ntunalverbänden des Königreichs Sachsen berechtigt, an
ihrem Aufenthaltsorte im Königreich Preußen gegen säch¬
sische Reisebrotmarken Brot zu beziehen.

Die sächsischen Reisebrotmarken haben ans weißem Pa¬
pier einen grünen Streifen und den Ausdruck: Königreich
Sachsen — Rcisebrotmarke 40 g Gebäck. — nnd das säch¬
sische Landeswappen.

2.
Umgekehrt erhalten die Angehörigen preußischer Kom¬

munalverbände an ihrem Aufenthaltsorte im Königreich
Sachsen Brot gegen die durch unsere Anordnung vom W.
Juni 1916 eingeführten preußischen, auf 40 g- bzw. 10g
lautenden Reisebrotmarken.

3.
Den preußischen Reisebrotmarken stehen die in Hohen-

zollern — Regierungsbezirk Sigmaringen — zur Aus¬
gabe gelangenden Hohenzollernschen Gastmarken gleich. Hin¬
sichtlich ihrer Gültigkeit auch im Königreich Sachsen be-
Ivendet es bei der seinerzeit darüber mit unserer Zustim¬
mung getroffenen Vereinbarung zwischen der Königlich Säch¬
sischen Regierung und dem Regierungspräsidenten zu Sig-
maringen.

4.
Diese Anordnung tritt mit dem 16. Jluli 1916 in Kraft.
B e r l i n , den 12. Jmi 1916.

Preußisches Landes-Gelreide-Arnt.
Gras von Keyserling!. ,



Bekanntmachung
wegen Aenderung der Bekanntmachung über die Sicherung
der Ackerbestellung vom 31. März 1915 (Reichs-Gesetzbl.
S . 210) Vom 27. Juli 1916.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 dies Gesetzes über
die Ermächtigung des Bunoesrats zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

Artikel  1.
Im 8 2 der Bekanntmachung Wer die Sicherung der

Ackerbestellnngvom 31. März 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 210)
in der durch Bekanntmachung vom 9. September 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 557) ab geänderten Fassung ist die Zahl
„1916" zu ersetzen durch „1917".

Artikel  2.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft.

Berlin , den 27. J !uli 1916.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers

Dr . Helsferich.

- Bekanntmachung
Wer den Absatz von Brennesseln . Vom 27. Jlili 1916.

Ter Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

§ 1 .

Alle im Inland getoott,tr >;nt und alle aus dem Ausland
einschließlich der besetzten Gebiete eingefichrten Stengel der
brennenden, langstieligen Brennessel (urtica dioica) dürfen
nur an die Nesselfaser-Verwertungsgesellschast m. b. H.
in Berlin oder an die von ihr ermächtigten Stellen oder
an die von Behörden errichteten Sammelstellen ab gesetzt
werden.

8 3.
Die Besitzer der Stengel der Brennessel haben die Vor¬

räte , die sie zum Zwecke des Absatzes gewonnen haben, der
Lvesselfaser-Verwertungsgesellschaft auf Verlangen käuflich
zu überlassen und aus Abruf zu verladen . Sie können ver¬
langen . daß die Nesselfaser-Verwertungsgesellschaft diese
Vorräte käuflich übernimmt , und eine Frist von mindestens
vier Wochen zur Abnahme festsetzen. Mit Ablauf dieser Frist
erlischt die Absatzbcschränkung nach 8 1.

Ist der Besitzer nicht zugleich Eigentümer , so kann auch
der Eigentümer die Frist zur Abnahme bestimmen.

8 3.
Kommt eine Einigung über den Preis nicht zustande, so

wird der Preis von der höheren Verwaltungsbehörde end¬
gültig festgesetzt, die für den Ort zuständig ist, von dem
aus die Lieferung erfolgen soll. Dabei darf der Preis von
vierzehn Mark für den Doppelzentner oder die anderweit
vom Reichskanzler festgesetzte Höchstpreisgrenze nicht über¬
schritten werden.

8 4.
Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen

zur Ausführung dieser Verordnung . Sie bestimmen ferner,
wer als höhere Verwaltungsbehörde anzusehen ist.

8 5.
Mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder mit Geld¬

strafe bis zu eintausendfünstiundert Mark wird bestraft:
1. wer Brennesselstengel dem 8 1 zuwider absetzt,
2. wer den von den Landeszentralbehörden nach 8 4

Satz 1 erlassenen Bestimmungen zuwiderhandelt.

8 6.
Diese Verordnung tritt mit dem 1. August 1916 in

Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer¬
krafttretens.

Berlin , den 27. Juli 1916.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers

Dr . Helfferich.

Verordnung
zur Ergänzung der Verordnung über den Handel mit Lebens¬
und Flittcrmitteln und zur Bekämpfung des Kettenhandels
vom 24. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 581). Vom 29. Juli
1916.

Ans Grund der Bekanirtmachung über Kriegsmaßnah¬
men zur Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 1916
(Reichs-Gesetzbl. S . 401) wird folgende Verordnung erlassen:

I.
Di ? Verordnung über den Handel mit Lebens- und

Futtermitteln und zur Bekämpfung des Kettenhandels dom
24. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 581) wird wie folgt er¬
gänzt:

1. Im 8 8 ,Abs. 1 wird in Zeile 4 das Wort „Lebens-
Mitteln" ersetzt durch„Lebens- und Futtermitteln".

2. Hinter 8 13 wird folgender8 13a eingefügt: Personen,
die den Antrag aus Erteilung der Erlaubnis zur Fort¬
führung ihres Handels mit Lebens- und Futtermitteln
vor dem 1. August 1916 gestellt haben, aus ihren An¬
trag aber noch nicht beschieden sind, dürfen bis zur
Entscheidung über ihren Antrag spätestens jedoch bis
zum 1. September 1916 den Handel ohne die im 8 1
vorgeschriebene Erlaubnis weiter betreiben.

II.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft.

Berlin , den 29. Juli 1916.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers

Dr . Helfferich.

Bekanntmachung.
Sammlung der Früchte des Weißdorns.

Im vaterländischen Interesse sollen die Früchte des
Weißdorns in diesem Jahr gesammelt werden und unter
Kontrolle der Regierung zu einem Kaffeeerfatzmittel nach
besonderem Verfahren verwertet werden. Die Regierung hat
zu diesem Zweck die gemeinnützige Kriegsgesellschaft für
Kaffee-Ersatz in Berlin W. 66, Wilhelmstraße 55, ge¬
gründet.

Die Bevölkerung, Erwachsene sowie Kinder, wird auf¬
gefordert, die reisen Früchte des Weißdorns zu sammeln,
sie in einem luftigen Raum im ausgebreiteten Zustande
einige Tage zu trocknen und alsdann gegen Empfangnahme
von 20 Pfg . Sammellvhn für das Kilo lustgetrockneter
Früchte an die von der Ortsbehörde bestimmte Stelle ab¬
zuliefern.

Der Weißdorn kommt in allen Gegenden Deutschlands
vor. Er wächst wild, insbesondere in Laubwäldern an
Wegen und Dämmen . Seine rundlichen, im reifen Zustande
roten Früchte, auch Mehlbeercn genannt , sind dadurch von
anderen zu unterscheiden, daß sie einen sehr harten großen
Kern enthalten.

Es sind nur reife Früchte zu sammeln. Die Früchte
sind vor der Ablieferung von Blättern , Stengeln und
Aesten zu befreien.

Kriegsgeseüschaft für K«ffreerfatz.



*£ \ e j , bcn 1 . \9 \ 6.

Betr . Verordnung über Brotgetreide » Geräte \
und Hafer ans der Ernte 1916.

Die Verordnungen über
ct) Brotgetreide und Mehl (aus der Ernte 1916),
ft) Gerste (aus der Ernte 1916),
ch Hafer (aus der Ernte 1916),
d) Höchstpreise für Brotgetreide,
eh Höchstpreise für Gerste,
f> Höchstpreise für Hafer,

sind nundnehr in den neuen Fassungen im Reicks-Gesetzbl.
Nr . 167 erschienen. Ta eine Veröffentlichung dieser Verord¬
nungen im Kreisblatt nicht stattsindet , ersuche ich die Herren
Bürgermeister die Landwirte aus die Bestiminungen in orts¬
üblicher Weise aufmerksam zu machen und sich ihre Durch¬
führung angelegen sein zu lassen.

Der Borfitzende des KreisausschnfleS.
Duderstadt.

J .-Nr . II. 8032. Diez , den 7. August 1916.
An die Herren Bürgermeister

Betrifft : Feststellung der Zahl der Selbstversorger
und der versorgungsberechtigten Bevölkerung.
f Nach § 6 der Bekanntmachung über Brotgetreide und

Mehl ans der Ernte 1916, vom 29. Juni 1916, (RGBl . S . 781)
dürfen die Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe aus ihren
Vorräten zur Ernährung der Selbstversorger auf den Kopf
und Monat 9 Kg. Brotgetreide verwenden . Wer Selbstver¬
sorger ist, ergibt sich aus der Verordnung des Kreisausschuiies
vom 24. Juli 1915 — Kreisblatt Nr . 172 — , die auch
für das neue Wirtscbaftsstchr , das sich auf die Zeit vom
16. August 1916 bis 15. September 1917, also auf dreizehn
Monate erstreckt, in Giltigkeit bleibt.

Nach höherer Anordnung ist die Zahl der Selbstversorger
und die Zahl der versorgungsberechtigten Bevölkerung a m
1 6. A u g u st ds. festzustellen. Um den Umfang der Selbstivirt-
schast beurteilen zu können, ist zunächst festzustellen,
wiediel Landwirte sich aus Grund der angegebenen
Bestimmungen aus ihren Vorräten  selbst ver¬
sorgen wollen . Sie wollen daher sämtliche Landwirte Ihrer
Gemeinde auffordern /sich bei Ihnen bis spätestens 16. August
ds. Jrs . zu erklären , ob sie sich selbst versorgen wollen.
Hierbei darf kein Landwirt übergangen werden , da Wert
daraus gelegt werden must, daß nicht nachträglich Landwirte
kommen, die behaupten , sie hätten nicht gewußt, daß sio
diese Erklärring abzugebcn haben . Die sich meldenden Land¬
wirte haben Sie , gleich wie im Vorjahre , unter lausender
Ninnmer in eine Liste nach unterstehendem Muster einzutragen.
Zwischen den einzelnen Nummern ist genügend Platz für
Ab- und Zugänge zu lassen. Ich hebe noch hervor , daß,
gleich wie im Vorjahre der Selbstversorger nicht alle  seine
Angehörigen mitversorgen muß, er ist vielmehr berechtigt,
nur einen Teil mitzuversorgen und den andern Teil auf Grund
von Brotheften versorgen zu lassen. Tie näheren Bestimmungen
hierüber enthält oer 8 4 der Verordnung vom 24. Juli
1915 mit ver Maßgabe jedoch, daß sich die Versorgungszeit
bis zum 15. September 1917 erstreckt.

Bis zum 18 . A u g u st b e st i m m t, sehe ich folgender
Mitteilung entgegen:

1. der Zahl derjenigen landwirtschaftlichen Betriebe , die sich
selbst versorgen wollen — ohne Angehörigen — (Spalte
2 der Liste),

2. der Zahl der gesäurten Personen , die unter die Selbst¬
versorgung fallen — Faminenangehörigen nsw. —- (Spal-

! tcn 2 und 3). In Spalte 3 sind nur die Angehörigen der
Selbstversorger , nicht also die Selbstversorger selbst noch¬
mals aufzuführen,

3. der Zahl derjenigen Angehörigen der Selbstversorger , die
Brothefte erhalteri (Spalte 4),

Brotheche erhalten (ölten . Diese letztere Zahl 6t eben-
salls genau sestzustellen, da für diele das crsorderliche
Brotgetreide vom Kreis bereit zu heuen ist.
Die aufzustellenden Listen der Selbstversorger und der

übrigen versorgungsberechtigten Bevölkerung sind vorläufig sorg¬
fältig auszubewahren.

Der Borsitzende des Kreisausschufies.
Duderstadt.

Liste
der Selbstversorger in der Gemeind?

Name des
Selbst¬

versorgers

Angehörige des Selbstversorgers 2
SS
yo
$7

die sich selbst
versorgen

die auf Grund
von Brotheften
versorgt werden

B'»5

Z
1 2 3 4 5
1. Braun, Karl 1. Braun, Anna,

Ehefr.
2.  Braun , Karl,

Sohn
3. „ Erna,

Tochter.

1. Schulte, Peter,
Schwiegervater,

2.  Stüber , Karl,
Knecht

2. Frank, Philipp 1. Frank, Elise,
Ehefrau

1. Frank, Karl,
Sohn

2 . „ Anna,
Tochter

I 7308 . Diez,  den 5. August 1916.
Verzeichnis

der in der Zeit vom 1. bis 31 . Jüli d. Js . erteilten
Jagdscheine.

a ) Jahresjagdscheine
Michel , Geog Philipp Wilh ., Kaufm ., Hahnstätten,
Schmidt , Joh . Friede .,Forstgehilfe , Dörnberg
Ohl , Joh . Friede ., Rentner , Netzbach,
Wagner , Ludwig , Oberneisen,
Baseler , Wilhelm , Landwirt , Netzbach,
Reusch , Josef , Gastwirt , Obernhof,
Brand , Wilhelm , Biebrich a . Rh .,
Dr . Helft , Justizrat , Frankfurt a . M .,
Germeroth , Philipp , Jagdaufseher , Herold.

ü ) Tagesjagdscheine.
Dr . Behrend , Gustav , Distriktschularzt , Neustadt a . , Hdt .,
Dr . Behrend , Gustav , Distriktschularzt , Neustadt a. Hdt.

c) Unentgeltliche Jagdscheine.
Hommes , Gemeindeförster , Becheln,
Ganzen , Förster , Birlenbach.

Der König!. Landrat:
I . D.

Zimmermann.

J .°Nr . II . 8012. Diez,  den 3. August 1916.
Bekanntmachung.

Betrifft : Ablieferung von Brotgetreide aus der
Ernte 1916.

Brotgetreide der Ernte 1916 kann bei unserem Kvm-
missornär , der Firma Martin Fuchs G . m . b. H. in Diez
jederzeit aügeliefert werden . Neben den vorjährigen Preisen
wird eine Druschprämie von 1 Mark für den Zentner ge¬
zahlt . Ich ersuche die Herren Bürgermeister , dies sofort in
den Gemeinden bekannt zu geben und daraus hinzuwirken,
daß möglichst 'bald Brotgetreide zur Ablieferung gelangt.

Der Vorsitzende des Kreisansschnsies.
Duderstadt.



'Sieg,  btn 3 . VluQiift 1910.
WcTanntmadtunß.

Das (Svoebnit-  der Volksspende für Oie  Kriegs - imO
Sibilgefangenen im  Vereinsgebiet beträgt  7912,85 Mk.
fjieitoon gefeit  Unkosten ab 114,50 Mk.

Es verbleiben somit 7798,35 Mk.
zur Verfügung. Bon diesem Betrage sind 6948,75 Mark
an den Hauptaröeitsausschuß für die Volksspenöe für die
deutschen Kriegs- und Zivilgesangeuen in Berlin abgcfüfj rt
worden, während der verbliebene Rest mit 1949,60 Mark
für die Kriegs- und Zivilgesangenen aus dem Veoeiusgebiete
(d. i. der Unterlahnkreis mit Ausnahme der Städte Nassau
und Bad Ems ) verwendet wird.

Allen denen, welche durch ihre Opferlvilligkeit dazu
beigerragen haben, die Not unserer armen Gefangenen zu
mildern und sonsttvie das Sammelergebnis zu fördern , sei
hiermit herzlicher Dank ausgesprochen.
Zweig -Berrin vom Roten Kreuz für Diez u. Umg.

Der Borstand
Duderftadt.

. Bekannlmachnng
Um auch den in der Woche den Tag über durch ihre

Berufsgeschäfte in Anspruch genommenen Personen Ge¬
legenheit zu mündlicher Verhandlung zu geben, haben die
Königlichen Gewerbeinspektoren des Regierungsbezirks da¬
für — außerhalb der Bureaustunden — noch besondere
Sprechstunden eingerichtet, die auf den ersten Sonntag
jeden Monats von 11 Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmit¬
tags und auf den zweiten und vierten Samstag jeden
Monats von 5 bis 7 Uhr nachmittags festgesetzt sind.

Zuständig für den Kreis Unterlahn ist die Königliche
Gewerbeinspektion in Limburg.

Wiesbaden, den 24. August 1906.
Der Slcgierung» »Präsident.

Nichtamtlicher Teil.

Schweinemast und Fettversorgung.
Tie Lösung der Frage einer ausreichenden Fettversor¬

gung unserer Bevölkerung für die kommende Herbst- und
Wl'nterzeit ist im wesentlichen von zwei Umständen ab¬
hängig : der Buttererzeugung und der Atäftung von fetten
Schweinen. Die Vermehrung und bessere Erfassung der
gesamten Butterproduktion wird in der neuen Bundesrats-
vcrordnung über Speisefette angestrebt, und es ist zu hoffen,
daß hierdurch in Verbindung mit einer Vermehrung des
Bestandes an Milchkühen die Milch und Buttererzeugung
etwas gehoben werden wird . Ebenso wichtig ist die Beschaf¬
fung größerer Bivngen von Schweinefett . Das Ziel kann
nur durch die Heranmästung von besonders schweren und
fetten Schweinen erreicht werden. Zu diesem Zwecke ist cs
unbedingt erforderlich , nicht nur die Mast von Schweinen
überhaupt , sondern ganz besonders die Mast von schweren
und fetten Schweinen von über 200 Pfund Lebendgewicht
mit rillen Mitteln zu heben. Je nach dem Ausfall der
neuen Ernte , die sich bedeutend günstiger gestalten dürfte,
als die Ernte 1915, müßten den Schweinemästern möglichst
große Mengen inländisches und ausländisches Kraftfutter
zur Verfügung gestellt werden. Ebenso müßte rin inöglichst
großer Teil des Hinterkorns für die Schweinemast freige-
gel-en werden. Sobald feststeht, daß die Brot - und Mehlver¬
sorgung der Bevölkerung auch für das nächste Kriegswirt¬
schaftsjahr in reichlichem Maße sichergestellt ist, könnte ein
Teil der Roggenernte wieder in den Dienst der Schweinemast
gestellt werden. Man darf nicht vergessen, daß unsere Vieh¬
zucht selbst in gewöhnlichen Zeiten , wo cs ihr auch an
ausländischen Kraftfuttermitteln nicht fehlte, ein Vierhel
his ein Drittel des einheimischen Roggens verfüttert hat.

(Sin laeitcre9 fei)t' wirksames Mittel , um  die Landwirte und
( tkitten  Schwei ne in öfter zu veranlassen, sich in  erster Reihe
j der Lieferung von Mastschweinen zu widmen, ist der Aus-
‘ bau  deö Pramienfhstems . Schon jetzt erhalten die Land¬

wirte , die auf Grund der Mästungsverträge mit Staat und
Kommunalverbänden zur Lieferung von fetten Schweinen
verpflichtet find, für Tiere von bestimmten Mindestgewichten
Prämien von 10 und 15 Mark das Stück, desgleichen bei den
Lieferungen fiir die Heeresverwaltung , wenn sie sich ver¬
pflichten, für jedes abgelieferte Tier ein neues Stück zur
Mast einzustellcn. Dem Vernehmen nach sind auf Anregung
des Zentralviehhandelsverbandcs Maßnahmen , für einen
allgemeinen Ausbau dieser Prämien in Vorbereitung . Fer¬
ner könnte für die Mast von schweren Schweinen ein be¬
sonderer Anreiz durch stärkere Preisausschläge für die
höheren Gcwichtsstufen geschaffen werden. Reich, Staat und
Gemeinden müßten sich an dieser Preispolitik zur Förderung
der Mast schwerer Schweine in gleicher Weise beteiligen . Für
die kleinen Schweinezüchter käme als Bedingung noch hin¬
zu, daß sie unter allen Umständen wenigstens einen ent¬
sprechenden Teil des von ihnen erzeugten Schweinefleisches
und Fettes behalten können. Am Interesse der zahlreichen
kleinen Landwirte und Schweinemäster wäre eine baldige

! amtliche Erklärung über die Höhe dieses Anteiles dringend
\ erwünscht.

Nach den letzten Viehzählungen sind genug Zungschweine
im Lande vorhanden , die zu ausgereiften schweren Fett¬
schweinen gemästet werden könnten. Es handelt sich also
nur darum , die Landwirte durch richtig gewählte Maßnah¬
men zu einer umfangreichen Anmästung von Schweinen zu
veranlassen, und ein großer Teil der Fettuot wird beseitigt
sein.

! Bom Büchertisch.
Die Seeschlacht vor dem Skagerrak hat Exellenz

Vizeamiral z. D. Kirchhofs in diu vorliegenden Heften 87—
89 von „Der Krieg 1914/16 in Wort und Bild " (Deutsches-
VerlagShaus Bong & Co ., Berlin W 57, wöchentlich ein
Heft zum Preise von 30 Pfg ) einer interessanten Betrachtung
unterzogen, in welcher wir an der Hand zuverläßlichrr Nach¬
richten ein anschauliches und den Tatsachen enlspcchendes
Bild dies.r größten aller Seeschlachten erhalten. Neben einer
Ueberstchts karre finden wir ein von Professor Stöwer noch
Angaben von Augenzeugen entworfenes Gemälde „Vernich¬
tung dcr englischen Schlachtkreuzer Oueen Marr > und Jude-
fatigable ." An diesen sehr lesenswerten Aufsatz schließe» sich
weitere reich illustrierte an. Reiches Kartenmatcrial , sowie
sehr wertvolle, von Kriegsteilnehmern geschaffene Briderbei-
lagen helfen in weitgehendster Weise für das Verständnis
der schriftlich niedertegten Kriegsereignisse. In den neuen
Heften ist vom Verlag und Schriftlkitung wieder alles getan,
um dem Leser vom Besten das Beste vorzulegen Besonders
erwähnenswert sind die farbigen Kunstbeilagcn „Zurückwer-
fcn der Italiener durch Oesterreichisch- ungarische Truppen
auf dcr Hochfläche von Vielgcreuth", „Der Felsenweg auf
dem Hartmannsweilerkopf, " „Morgemoulin vor der großen
Offensive gegen Verdun.

(!) Von einer vorbildlichen Art , das Jubi¬
läum eines Buches zu feiern,  wird uns berichtet.
Max Eyths köstliches Werk „Hinter Pflug und Schraubstock"
erlebt in diesen Tagen seine 100. Auflage. Während dieses
Ereignis sonst gern zur Veranstaltung rostbarer Luxusaus¬
gaben für einen kleinen Kreis von Bücherfreunden Anlaß
gegeben hat, schlägt der Verlag des Eythschen Buches, die

.Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart , einen neuen und unserer
Zeit angemesseneren Weg ein, um das Buch und seinen Ver¬
fasser zu ehren. Er ivxvnz'et oie ganze 109. Auflage, die
nicht in den Buchhandel kommen wird, unseren Truppen im
Felde und hät hie Vierteilung dieser Jubilüumsspende dem
„Gesamtausschuß zur Verteilung don Lesestoff im Felde und
in den Lazaretten" und der „Deutschen Christlichen Studenten¬
vereinigung" übertragen.

Verantwortlich f. d. Schriftleitung : H. Sommer, Bad Eins.
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